
Der Arbeitgeber hat gemäß § 5 Arbeitsstätten-
verordnung die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, damit die nicht rauchenden Beschäf-
tigten in Arbeitsstätten – also in den Praxisräu-
men – wirksam vor den Gesundheitsgefahren 
durch Tabakrauch geschützt werden, bis hin  
zu einem Rauchverbot, das sich auf einzelne 
 Bereiche der Praxis beschränken kann. Die 
 Arbeitsstättenverordnung greift nach meiner 
Einschätzung aber nicht, wenn die Tätigkeit in 
den Räumlichkeiten des Patienten ausgeübt 
wird. Gerichtliche Auseinandersetzungen zu 
dieser Frage oder Urteile darüber sind mir bis-
her nicht bekannt.

Allerdings ist der Arbeitgeber gemäß Un-
fallverhütungsvorschriften und Arbeitsschutz-
gesetz auch bei der Arbeit seiner Mitarbeiter 
außerhalb der Praxisräume verpflichtet, die 
„erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes“ zu treffen. Die Arbeit ist dabei so zu ge-
stalten, dass eine Gefährdung für das Leben 
sowie die Gesundheit möglichst vermieden 
und die verbleibende Gefährdung möglichst 
gering gehalten wird. Um das sicherzustellen, 

ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeits-
platz des Mitarbeiters auf Gefährdungen zu 
untersuchen und zu ermitteln, welche Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. 
Im Gesetz sind ausdrücklich chemische und 
biologische Einwirkungen am Arbeitsplatz als 
mögliche Gefährdungen benannt – das würde 
also auch die Gesundheitsgefahr durch Tabak-
rauch einschließen. 

Beschäftigte sollen dem Arbeitgeber mit-
teilen, wenn sie Gefahren feststellen. Ignoriert 
der Arbeitgeber dies und ändert nichts an der 
gefährlichen Situation, können sich die Mit
arbeiter an die zuständige Behörde wenden. 
Nachteile dürfen ihnen hieraus nicht entstehen. 

Im Fall der Fragestellerin bedeutet dies, 
dass sie den Arbeitgeber über die Gesund-
heitsgefahren am konkreten Arbeitsplatz beim 
Patienten informieren sollte. Der Arbeitgeber 
muss dann die notwendigen Maßnahmen 
 ergreifen, also in der Regel mit dem Patienten 
und seinen Angehörigen sprechen oder die 
Tour umstellen, sodass die Mitarbeiterin den 
Gesundheitsgefahren nicht mehr ausgesetzt 

ist. Letztlich könnte sie auch in einem Gerichts-
verfahren feststellen lassen, dass ihr die Tätig-
keit bei einem rauchenden Patienten unzu-
mutbar ist. Dann kann sie die Arbeit bei 
diesem Patienten sogar verweigern, ohne 
 ihren Lohnanspruch zu verlieren. Auf jeden Fall 
sollte sie sich in ihrem konkreten Fall anwalt-
lich beraten lassen. Karsten Bossow

  Wirft auch Ihr Berufsalltag rechtliche 
Fragen auf? Dann schreiben Sie eine  
E-Mail an  Simone.Gritsch@thieme.de.

Die Rechtsfrage:

Mein Patient raucht. 
Kann ich mich  
weigern, ihn zu 
behandeln?

Die Antwort unseres Experten

„ Bei einem Patienten, den ich zu Hause behandle, 
wird stark geraucht, auch während der Therapie. 
Ich finde das eklig und es schadet meiner Gesund-

heit. Kann ich in Absprache mit 
meinem Chef etwas 
 dagegen unternehmen?”
Therapeutin via Facebook

Unser Rechtsexperte

Karsten Bossow ist seit 
1999 Rechtsanwalt. Der 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
und Medizinrecht beant- 
wortet seit 2012 Ihre 
Leserfragen.
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